


Auszug aus der Beitragsordnung des PSV Stuttgart e.V.

§ 1 Präambel
Der PSV Stuttgart erhebt gemäß § 8 der Satzung (zuletzt geändert am 12. April 2002) von seinen Mitgliedern
Mitgliedsbeiträge. Die Höhe der Beiträge, Sonderbeiträge und Aufnahmegebühren werden von der
Mitgliederversammlung festgesetzt.

Zur reibungslosen Abwicklung der Beitragserhebung wird diese Beitragsordnung beschlossen.

§ 2 Höhe der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge werden wie folgt festgesetzt:

Beitragsgruppe Jahresbeitrag

1
Erwachsene nach Vollendung des 18. Lebensjahres*) bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres

100,00 €

2
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres*) sowie
Auszubildende, Schüler, Studenten bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres*)

63,00 €

3 Senioren / Seniorinnen nach Vollendung des 65. Lebensjahres*) 68,00 €

4
Zum Wehr- oder Ersatzdienst einberufene Mitglieder für die Dauer der
Dienstleistung

beitragsfrei

5
Höchstbeitrag für Familien, Lebensgemeinschaften und Jugendliche
einer Familie der Beitragsgruppe 2

173,00 €

*) Stichtag der Vollendung eines Lebensjahres ist der 1. Januar des jeweiligen Beitragsjahres.

§ 3 Aufnahmegebühren
Gemäß § 8, Abs. 1 ist der Verein berechtigt, eine Aufnahmegebühr zu erheben.
Eine Aufnahmegebühr erhebt der Verein zurzeit nicht. Es wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr berechnet. Diese beträgt:

Mitglieder der Beitragsgruppen 1, 3, 4 und 5 5,00 €
Mitglieder der Beitragsgruppe 2 2,00 €

§ 4 Sonstige Bearbeitungsgebühren
Für nicht erfolgreichen Beitragseinzug wird unabhängig vom Grund der Rückbelastung eine Bearbeitungsgebühr von
10,00 € berechnet.

§ 5 Mahngebühren
1. Mahnung = 5,00 €
2. Mahnung = 10,00 €
3. Mahnung = 10,00 €

§ 6 Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge sind grundsätzlich Jahresbeiträge und werden in der Regel im Monat Februar des laufenden
Mitgliedsjahres per Bankeinzug erhoben.

Auszug aus der Satzung des Polizeisportverein Stuttgart e.V.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch
1.1. Tod,
1.2. Austritt,
1.3. Ausschluss oder
1.4. Streichung aus der Mitgliederliste.

2. Der Austritt kann nur mit dreimonatiger Frist zum Schluss eines Kalenderhalbjahres erfolgen. Er ist schriftlich
bei der Geschäftsstelle unter Beifügung des Mitgliedsausweises anzuzeigen.

3. Der Ausschluss eines Mitgliedes ist in § 10 geregelt.

4. Die Streichung aus der Mitgliederliste ist zulässig, wenn der Beitragsrückstand trotz Mahnung einen
Halbjahresbeitrag übersteigt.

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch
ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere Beitragspflichten, bleiben
unberührt.
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Beitragsordnung

des

Polizeisportvereins Stuttgart e.V.

gültig ab 1. Januar 2005
(Stand: 1. Januar 2009))

§ 1 Präambel

Der PSV Stuttgart erhebt gemäß § 8 der Satzung (zuletzt geändert am 12. April
2002) von seinen Mitgliedern Mitgliedsbeiträge. Die Höhe der Beiträge,
Sonderbeiträge und Aufnahmegebühren werden von der Mitgliederversammlung
festgesetzt.

Zur reibungslosen Abwicklung der Beitragserhebung wird diese Beitragsordnung
beschlossen.

§ 2 Höhe der Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge werden ab 1. Januar 2009 wie folgt festgesetzt:

Beitragsgruppe Jahresbeitrag

1
Erwachsene nach Vollendung des 18. Lebensjahres*) bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres

100,00 €

2
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres*) sowie
Auszubildende, Schüler, Studenten bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres*)

63,00 €

3 Senioren / Seniorinnen nach Vollendung des 65. Lebensjahres*) 68,00 €

4
Zum Wehr- oder Ersatzdienst einberufene Mitglieder für die
Dauer der Dienstleistung

beitragsfrei

5
Höchstbeitrag für Familien, Lebensgemeinschaften und
Jugendliche einer Familie der Beitragsgruppe 2

173,00 €

*) Stichtag der Vollendung eines Lebensjahres ist der 1. Januar des jeweiligen Beitragsjahres.

§ 3 Aufnahmegebühren

Gemäß § 8, Abs. 1 ist der Verein berechtigt, eine Aufnahmegebühr zu erheben.
Eine Aufnahmegebühr erhebt der Verein zurzeit nicht. Es wird lediglich eine
Bearbeitungsgebühr berechnet. Diese beträgt:

Mitglieder der Beitragsgruppen 1, 3, 4 und 5 5,00 €
Mitglieder der Beitragsgruppe 2 2,00 €
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§ 4 Sonstige Bearbeitungsgebühren

Für nicht erfolgreichen Beitragseinzug wird unabhängig vom Grund der Rückbelastung
eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet.

§ 5 Mahngebühren

1. Mahnung = 5,00 €
2. Mahnung = 10,00 €
3. Mahnung = 10,00 €

§ 6 Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge

(1) Die Mitgliedsbeiträge sind grundsätzlich Jahresbeiträge und werden in der Regel
im Monat Februar des laufenden Mitgliedsjahres per Bankeinzug erhoben.

(2) In Ausnahmefällen kann der Beitrag halbjährlich bezahlt werden. In diesem Falle ist
der Beitrag zuzüglich eines Zuschlages von 3,00 € jeweils am 15. Januar bzw. am
15. Juli zur Zahlung fällig.

(3) Mitglieder, die in Ausnahmefällen Ihren Beitrag nicht von ihrem Konto abbuchen
lassen, haben einen Verwaltungskostenbeitrag von 3,00 € je Rechnung zu
entrichten.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Mitglieder, die nach dem 16. April 2010
eingetreten sind.

§ 7 Inkrafttreten der Beitragsordnung

Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
Die Änderung des § 2 der Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in
Kraft. Absatz 4 des § 6 tritt ab 17. April 2010 in Kraft.

§ 8 Überprüfung der Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge werden vom Hauptausschuss jährlich überprüft. Sind
Anpassungen erforderlich, werden diese der Mitgliederversammlung zur
Beschlussfassung vorgeschlagen.

§ 9 Beschluss der Mitgliederversammlung

Die vorstehende Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 30. April
2004, die Änderung des § 2 am 25. April 2008 beschlossen. Die Änderung des § 6
wurde am 16. April 2010 beschlossen.




